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Steuerreckinformation | Mindestlohn ab 2021 

 

Die Mindestlohnkommission hat empfohlen, den Mindestlohn in mehreren Schritten auf € 10,45 
bis zum 1. Juli 2022 zu erhöhen. Das Bundeskabinett ist dieser Empfehlung gefolgt. Die Erhö-
hungsschritte lauten im Detail: 

 zum 1. Januar 2021:   €   9,50  

 zum 1. Juli 2021:         €   9,60  

 zum 1. Januar 2022:  €   9,82  

 zum 1. Juli 2022:         € 10,45  

 
Bitte ändern Sie bestehende Arbeitsverträge, soweit diese an den neuen Mindestlohn anzupas-
sen sind. Ich empfehle, den Lohn oder das Gehalt ab 1.1.2021 auf € 9.60 zu erhöhen. Sie er-
sparen sich eine weitere Gehaltsanpassung per 01.07.2021. 
 
Geringfügig Beschäftigte dürfen ab dem 1. Januar 2021 nur noch rund 43 Std./Monat (max. 46 
Stunden) oder rund 10,75 Stunden in der Woche arbeiten. Bitte denken Sie auch weiterhin da-
ran, dass Sie oder die geringfügig Beschäftigten Stundennachweise zu führen haben, damit Sie 
die Aufzeichnungspflichten einhalten. 
 
Ein Muster für die Änderung des Arbeitsvertrages ist beigefügt. Ebenso ein Muster für den zu 
führenden Stundennachweis. 
 
Arbeitsrechtliche Fragen klären Sie mit einem Rechtsanwalt, der auch nur verbindlich 
entscheiden kann, wie Sie die Arbeitsverträge formwirksam anzupassen haben. 
 
Damit wir ab Januar 2021 die Löhne auf einer sicheren vertraglichen Grundlage abrechnen 
können, legen Sie bitte bis 20.12.2020 die geänderten Arbeitsverträge vor. 
 
 
Ihr Steuerberaterteam 
 
Bernd und Lars Reck 
 
Anlagen  

 

Bernd Reck |Steuerberater   
Heinrichstr. 5, 12207 Berlin 

 

 

Diplom-Finanzwirt Bernd Reck 
Heinrichstr. 5 
12207 Berlin-Lichterfelde 
 

Tel.:        +49 (30) 319 8035 - 0 
Fax.:       +49 (30) 319 8035-24 

E-Mail:    info@steuerreck.de 
 

Lars Reck | Steuerberater | LL. M. | angestellt 
 

Gabriela Stiller | Kooperation  
Dipl. Kaufmann – Steuerberater 

Heinrichstr. 5, 12207 Berlin 
Tel.: +49 (30) 319 80 35-0 
 

Kubacki & Kubacki | Kooperation 
Rechtsanwälte 
Manfred-von-Richthofen-Straße 4 

12101 Berlin    
Tel.: +49 (30) 789 080 80 

 
 
 
 

 



 
Steuerreckinformation aktuell | Mindestlohn ab 2021 

 

 

 
 
 

Änderung des bestehenden Arbeitsvertrages 
 
 

 
 
Arbeitgeber:  ………………………………….......................................... 

Firma / Herrn / Frau 

………………………………….......................................... 
Straße 

……….......................................... 
PLZ Ort 

 
  
 
Arbeitnehmer:  ………………………………............................................ 

Vor-  und Nachname 

………………………………............................................ 
   Straße 

.................................................... 
   PLZ Ort 

 
 
 
Der bestehende Arbeitsvertrag ändert sich ab 01.01.2021 wie folgt: 
 
monatliches Entgelt € …………. Brutto 

wöchentliche Arbeitszeit …..….. Stunden 

Stundenlohn € …..….. Brutto 

 
Die übrigen Bestimmungen gelten unverändert fort. 
 
 
 
_____________ 
Datum 
 
 
 
_________________________   ___________________________ 
(Unterschrift Arbeitgeber)     (Unterschrift Arbeitnehmer) 
 

 

 


